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KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Gemeinde Fresach beabsichtigt gemäß Vermessungsurkunde
GZ: 6437/23, des Herrn Dipl.-Ing. Georg Worsche vom 05.11.2024 das Trennstück l in das
öffentliche Gut zu übernehmen und das Trennstück 2 aus dem öffentlichen Gut der
Gemeinde Fresach zu entlassen.

§1
Das Trennstück l, im Gesamtausmaß von 31 m2, laut Vermessungsurkunde des Herrn Dipl.-
Ing. Georg Worsche vom 05.11.2024, GZ. 6437/23, wird aus dem Grundstück 396, EZ 337,
KG 75203 Fresach abgeschrieben und in das öffentliche Gut der Gemeinde Fresach
Grundstück 1317/1, EZ 451, KG 75203 Fresach - in die Widmung zum Gemeingebrauch
übernommen.

§2
Das Trennstück 2, im Gesamtausmaß von 31 m2, laut Vermessungsurkunde des Herrn Dipl.-
Ing. Georg Worsche vom 05.11.2024, G2. 6437/23, wird aus dem Grundstück 1317/1, EZ
451, KG 75203 Fresach, Gemeinde Fresach - Öffentliches Gut, abgeschrieben und dem
Grundeigentümer des Grundstückes 396, EZ 337, KG 75203 Fresach zugeschrieben und aus
der Widmung zum Gemeingebrauch entlassen.

Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, ist berechtigt, innerhalb von
4 Wochen ab dem Tage des Anschlages dieser Kundmachung schriftliche
Einwendungen gegen die beabsichtigte Erklärung einzubringen.

Die während dieser Auflagefrist schriftlich eingebrachten^niä, gegründeten Einwendungen
sind vom Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung ^cpzfehen
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